
 

 
 
  
 
 

 

 

Vereinfachter Spendennachweis nach § 50 Abs. 2 Nr. 2 b EStDV 
 
Bei Spenden bis zu 300 Euro dient dieser Beleg in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug oder 

Barzahlungsquittung als Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) zur Vorlage bei Ihrem Finanzamt.  

 

Für darüber hinaus gehende Zuwendungen ist als Nachweis eine von der DLRG OG Rheinberg e.V.  

ausgestellte Zuwendungsbestätigung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck erforderlich, die wir 

Ihnen bei Bedarf gerne zuschicken.  

 

Empfänger: Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft OG Rheinberg e.V., Postfach 10 12 10, 47447 Rheinberg 

 

Bankverbindung:

 

Wir sind wegen Förderung der Rettung aus Lebensgefahr (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.11 AO) nach dem 

Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes Kamp-

Lintfort, StNr. 119/5753/1509 vom 19.09.2024 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von 

der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.  

 

Die DLRG OG Rheinberg e.V.  ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für die Erfüllung 

satzungsgemäßer Zwecke zugewendet werden und Mitgliedsbeiträge, Zuwendungsbestätigungen 

auszustellen.  

 

Im Namen des Vorstandes der DLRG OG Rheinberg e.V. möchten wir Ihnen herzlich für Ihre Spende 

danken. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Ertrinkungstodes in Rheinberg. 

 
gez. Miriam Hackstein 
1. Vorsitzende 

 
 

 

Landesverband Nordrhein 

Bezirk Kreis Wesel 

DLRG OG Rheinberg eV 

Postfach 101210 

47477 Rheinberg 

Telefon: 0163-2504687 

E-Mail: vorstand@rheinberg.dlrg.de 

Internet: www.rheinberg.dlrg.de 


